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SCHUL - ABC 
für Eltern

(Stand Juni 2008)

Sehr geehrte Eltern,

wir möchten Sie mit diesem kleinen Leitfaden in der Grundschule Wangelist recht herzlich willkommen heißen.  

In diesem ABC - Heftchen finden Sie viele Informationen über Grundsätzlichkeiten in unserem Schulalltag. Sollten Sie Fragen darüber hinaus haben, so sprechen Sie unsere Lehrkräfte, die Pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Schulleitung oder unsere Sekretärin an. Gern nehmen wir Ihre ergänzenden Anregungen hier auf!

Änderung persönlicher Daten

Zur Anmeldung Ihres Kindes haben Sie einen Personalbogen mit gültiger Anschrift und gültigen Telefonnummern abgegeben. Falls sich daran etwas ändert, bitten wir um sofortige Mitteilung der neuen Daten 

1. an den/die Klassenlehrer/in (Aktualisierung des Klassenbuchs/der Listen) und

2. an das Sekretariat (Änderung der Schülerkartei).

Betreuungsangebot Schuljahr 1 und 2

Ihr Kind hat die Möglichkeit, an unserer Randstundenbetreuung teilzunehmen. Sie findet entweder in der ersten oder in der fünften Stunde statt. Die Betreuung wird durch ausgebildetes Fachpersonal nach einem abgestimmten Betreuungskonzept (vgl. Flyer dazu) geleitet. Die Anmeldung ist für ein Schulhalbjahr verbindlich.

Begabtenförderung

Seit 2 Jahren sind wir im Verbund für Hochbegabung. Besondere Begabungen oder Neigungen von Kindern werden zur Zeit in zwei Arbeitsgemeinschaften gefördert.

Beurlaubung
Mit Vollendung des 6. Lebensjahres besteht für alle Kinder Schulpflicht, das heißt, dass Ihr Kind verpflichtet ist, an allen Werktagen außerhalb der Ferien die Schule zu besuchen. In dringenden und begründeten Fällen ist eine Beurlaubung möglich (3 Tage – Klassenlehrer/in, bis zu 7 Tage – Schulleitung). Beurlaubungen direkt vor/nach Ferien sind in jedem Fall schriftlich bei der Schulleitung zur Genehmigung einzureichen, dem jedoch lt. Schulgesetz nur dann entsprochen werden kann, wenn persönliche zwingende Gründe vorliegen.

City – Roller

Viele Schulkinder kommen mit dem Roller zur Schule. Bitte bedenken Sie, dass die preiswerteren Roller sehr kleine Räder haben, die leicht blockieren, wenn Steinchen oder Zweige auf den Wegen liegen. Achten Sie auch darauf, dass Ihre Kinder verkehrssicher (mit Helm!!!) bekleidet sind. Für die Sicherheit auf den Schulwegen sind Sie verantwortlich.

Elternabende

Im Laufe eines Schuljahres finden regelmäßig Elternabende statt. Im Interesse Ihrer Kinder sollten alle  Eltern daran teilnehmen.

Elternsprechtage und –gespräche

Jährlich finden zwei Elternsprechtage (November und März) mit Terminverein-barungen durch die Lehrkräfte statt. Unter Berücksichtigung von Terminwünschen sind Gespräche von etwa 10-minütiger Dauer möglich. Einzelgespräche mit den Lehrkräften sind natürlich auch außerhalb der Elternsprechtage jederzeit nach telefonischer Absprache möglich.

Elternvertretung

Die Elternvertretung in den niedersächsischen Schulen ist durch das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG) in § 88ff geregelt. Als Mitglied der Klassenelternschaft können Sie sich in Konferenzen und Gremien, die an der Schule tätig sind, wählen lassen. Nur durch Ihre Mitarbeit ist ein lebendiges Schulleben denkbar. 


Förderverein

Die Elternschaft unserer Schule hat sich in einem Förderverein zusammengeschlossen, der zum Ziel hat, die Aktivitäten der Schule in erster Linie materiell zu unterstützen. Das wird von der Schule sehr begrüßt. Eine Reihe von Anschaffungen, die den Kindern im Schulalltag zugute kommen, konnten in den letzten Jahren verwirklicht werden.

Mitgliedsanträge erhalten Sie im Sekretariat.

Fototermine

In Absprache mit den Eltern der ersten und vierten Klassen kommt ein Fotograf zu uns in die Schule.

Frühstückspause

Zehn Minuten vor der ersten großen Pause frühstücken die Kinder mit ihrer Klasse gemeinsam. Wir bitten Sie, Ihrem Kind ein gesundes Frühstück/Getränk mitzugeben. Bei unserem Hausmeister können die Kinder ein Kakao- oder Vanillegetränk wöchentlich bestellen.

Fundsachen

Gegenstände, die Ihr Kind verloren/vergessen hat, werden beim Hausmeister im Keller gesammelt.

Hausaufgaben

Hausaufgaben dienen der Übung und Festigung des Unterrichtsstoffes. Damit sie nicht vergessen werden, haben wir neuerdings ein einheitliches Hausaufgabenheft für alle Kinder, das vom Kopiergeld finanziert wird. Darin sind auch noch weitere wichtige Dinge für den Schulalltag nachzulesen.

Klassenfahrten

In der Regel unternimmt jede Klasse im Laufe der Grundschulzeit eine mehrtägige Klassenfahrt. Über Planung und Kosten werden Sie zeitnah informiert.

Kopiergeld (10 € pro Schuljahr)

Um den Eltern noch höhere Kosten für zusätzliche Unterrichtsmaterialien zu ersparen, wird Arbeitsmaterial im Kopierverfahren hergestellt. Der Betrag von 10 € deckt auch farbige Papiere, das Hausaufgabenheft und einige Bastelmaterialien ab.  Das Geld wird zum Schuljahresbeginn eingesammelt.

Krankheiten

Sollte Ihr Kind erkrankt sein, bitten wir am gleichen Tag um eine telefonische Nachricht (auch auf dem Anrufbeantworter der Schule). Oder lassen Sie durch ein befreundetes Kind in der Schule Bescheid sagen. Sobald die Teilnahme am Unterricht wieder möglich ist entschuldigen Sie Ihr Kind bei Erkrankungen, die länger als drei Tage dauerten, schriftlich.

Es gibt Erkrankungen, die meldepflichtig sind. Dazu gehört Kopflausbefall, Scharlach u.ä.m. Bitte informieren Sie dann sofort die Schule! Ihr Kind darf erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn ein ärztliches Attest vorliegt.

Lehrmittelausleihe
Gegen eine Leihgebühr können Sie Schulbücher paketweise bei der Schule ausleihen. Die notwendigen Informationen erhalten Sie etwa 8 Wochen vor den Sommerferien. Beschädigte Bücher müssen ersetzt werden.

Lesen
Lesen ist eine besonders wichtige Kulturtechnik. Zur Leseförderung gibt es an unserer Schule ein besonderes Konzept (Vorlesewettbewerb, “Unsere Schule liest“, Leseeltern, Autoren-lesungen, etc.).

Bitte üben Sie täglich etwa 5 Minuten mit Ihrem Kind Lesen und lesen sie ihrem Kind jeden Tag etwas vor.

Schulranzen
Um das Gewicht des Schulranzens so gering wie möglich zu halten, haben die Kinder im Klassenraum Eigentumsfächer und Stauraum unter ihrem Platz. Unterrichtsmaterialien können dort verwahrt werden. Im ersten Schuljahr sollten Sie Ihrem Kind täglich dabei helfen, seinen Ranzen für den nächsten Tag selbst zu packen, bis es dies allein bewältigen kann. Bitte räumen Sie den Schulranzen wöchentlich mit Ihrem Kind auf. Überprüfen Sie dabei, ob Arbeitsmaterialien ersetzt werden müssen.


Schulveranstaltungen
Im Wechsel finden jährlich Projekttage und Waldspiele, Advents- und Laternenfest statt. 

Generell besteht für solche Veranstaltungen Schulpflicht.

Schulvertrag
Damit das Zusammenleben an unserer Schule funktioniert, gibt es bestimmte Regeln. Sie stehen in unserem Schulvertrag. Dieser wird von Schülern, Eltern und Lehrern unterschrieben.

Sekretariat
Das Büro der Schule ist montags von 13.00Uhr bis 15.30 Uhr und mittwochs von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.

Sportunterricht
Bitte achten Sie auf angemessene Sportbekleidung. In der Sporthalle dürfen nur Schuhe mit heller Sohle getragen werden. An Tagen, an denen Sport stattfindet, sollte Ihr Kind keinen Schmuck tragen. Ohrringe sollten wegen der Verletzungsgefahr an diesen Tagen entfernt oder mit Pflaster abgeklebt werden. Das Sportzeug wird regelmäßig mit nach Hause genommen.

Stundenplan

Der Stundenplan beruht auf den Richtlinien der „Verlässlichen Grundschule“. Dadurch ergibt sich unter normalen Umständen kein Unterrichtsausfall. Die Unterrichtszeiten können Sie unserer Schulbroschüre entnehmen.

Unfall

In der Schule, auf dem Schulweg und bei besonderen schulischen Veranstaltungen ist Ihr Kind gegen die Folgen eines Unfalls versichert. War ein Arztbesuch erforderlich, müssen Sie unverzüglich die Klassenleitung informieren, die in diesem Fall die Unfallmeldung an den Gemeindeunfallversicherungsverband weiterleitet.

Witterungsverhältnisse

Die Entscheidung darüber, ob bei extremen Witterungsverhältnissen, wie z. B. Straßenglätte, Sturmwarnung, etc., der Unterricht ausfällt, trifft der Landkreis Hameln - Pyrmont! Bitte informieren Sie sich an solchen Tagen über den Rundfunk. Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können und in die Schule kommen, werden in einer Notbetreuung aufgefangen. Erziehungsberechtigten, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ist es freigestellt, ihre Kinder auch dann zu Hause zu behalten, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet wurde.

Zeugnisse

Zeugnisse sind offizielle Leistungsbeurteilungen, die halbjährlich erteilt werden. Ausnahme: Im ersten Schuljahr erhalten die Kinder ein Ganzjahreszeugnis vor den Sommerferien. In Klasse 1/2 erfolgt die Beurteilung in Form von Lernstandsbeschreibungen, in den Klassen 3/4 in Form von Zensuren.

Ende Klasse 2 werden die Kinder versetzt. Wird die Versetzung nicht ausgesprochen, so wurden die Ziele in zwei oder drei Lehrgängen (Rechnen, Schreiben, Lesen) nicht erreicht. 

Auch die Klassen 3 und 4 sind Versetzungsjahrgänge. Der Schüler / die Schülerin muss das Schuljahr wiederholen, wenn in zwei von drei Hauptfächern (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht) mangelhafte Noten bestehen. 

Am Ende des 4. Schuljahres erfolgt der Übergang in eine weiterführende Schule. Die Klassenkonferenz beschließt dann eine Schullaufbahnempfehlung für ihr Kind.
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